
 

Stadt Hettingen 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 

1. Haushaltssatzung der Stadt Hettingen für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. April 

2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.981.000 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von7.653.000 8.027.000 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -2.046.000 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 10.000 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 10.000 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -2.036.000 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.588.000 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7.137.000 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -1.549.000 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.289.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.104.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -815.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -2.364.000 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -2.364.000 

 



 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 Euro 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf-

tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-

ten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro 

 

 

Hettingen, den 22.04.2026    gez.: Daniel Eiffler, Bürgermeister 

 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde ge-
mäß § 81 Absatz 2 GemO am 22.04.2026 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit 
der Haushaltssatzung wurde am 07.05.2026 bestätigt. Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2026 
enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.05.2026 bis einschließlich 02.06.2026 im Zimmer 
2.5 im Rathaus Hettingen öffentlich aus. 

Hettingen, den 21.05.2026 
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